
 
 

Protokollauszug 
aus der 

23. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Hauptausschusses  
vom 24.06.2020 

 
öffentlich 
Top 4.3 Vorschläge zur Besetzung des ehrenamtlichen Richteramts am Sozialgericht 

Potsdam und am Landessozialgericht Berlin-Brandenburg 
20/SVV/0492 
vertagt 

 
Frau Krusemark, Fachbereichsleiterin Recht und Vergabemanagement, erörtert anhand einer Po-
werpoint-Präsentation (der Niederschrift als Anlage beigefügt) die Mitwirkung der LHP bei der 
Besetzung ehrenamtlicher Richterinnen und Richter durch Erstellung von Vorschlagslisten, das 
Verfahren in der LHP, die Verfahrensgrundsätze, das Bewerbungsverfahren 2020 unter Berück-
sichtigung des Hinweises vom Landessozialgericht (LSG) bezüglich der Vorerfahrung am Sozi-
algericht für den Einsatz am LSG sei wünschenswert, aber nicht zwingend, § 35 Abs. 1 SGG, die 
Bewerberlage und zeigt den Handlungsbedarf auf. 
 
Frau Becker kritisiert namens ihrer Fraktion, dass eine paritätische Besetzung des ehrenamtli-
chen Richteramts am Landessozialgericht nicht gegeben sei. Auch Frau Armbruster bemängelt, 
dass es lediglich zwei Bewerber gebe und fragt, ob erwogen wurde, neu auszuschreiben. Herr 
Wollenberg kritisiert die Intransparenz der Stellenausschreibung und fragt nach dem Verfahren 
generell. Frau Dr. Müller betont, dass die Stadtverordnetenversammlung nach der Sommerpause 
im August erst darüber beschließen müsse und somit noch Zeit für weitere Ausschreibungen sei. 
Sie plädiert an die Hauptausschussmitglieder die verbleibende Zeit zu nutzen, um die „Werbe-
trommel zu rühren“. 
 
Frau Krusemark erklärt anschließend erneut das Verfahren und schlägt vor, bis August sich zu 
verständigen, wie sie an andere Interessenten herantreten können. 
 
Antrag zur Geschäftsordnung: 
Herr Dr. Zöller beantragt, die Vorlage zurückzustellen. 
 
Abstimmung: 
Dieser Geschäftsordnungsantrag wird 
 
einstimmig angenommen. 
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Vorschlagslisten für das 
ehrenamtliche Richteramt in der 

Sozialgerichtsbarkeit
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Ehrenamtliches Richteramt – allgemein
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Mitwirkung der LHP bei der Besetzung ehrenamtlicher Richterinnen und 
Richter durch Erstellung von Vorschlagslisten für folgende Gerichtsbarkeiten:

Ordentliche 
Gerichtsbarkeit 

Verwaltungsgerichts-
barkeit

Sozialgerichtsbarkeit

Einsatz am Amts- oder 
Landgericht als Jugend-
/Schöffen in Strafsachen

Einsatz am Verwaltungs
- oder Oberverwaltungs-
gericht

Einsatz am Sozial- oder 
Landessozialgericht

§§ 28ff. ,77 GVG §§ 19ff. VwGO §§ 13ff., 35 SGG

Anforderungen an die ehrenamtlich Tätigen und das Verfahren ähneln sich, 
folgen jedoch den eigenen hierzu erlassenen Vorschriften
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Gemeinsamkeiten – Unterschiede (Beispiele)
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Ordentliche 
Gerichtsbarkeit 

Verwaltungs-
gerichtsbarkeit

Sozial-
gerichtsbarkeit

• deutsche Staatsangehörigkeit,     
• Wohnsitz in der LHP, 
• kein Vermögensverfall, 
• keine Berufsrichter,
• keine Verbrechen gegen die Menschlichkeit nach § 44a DRiG …

Alter: 25 – 69 Jahre Alter: ab 25 Jahre Alter: SGab 25 Jahre, LSG30 
Jahre

- - Sollvorschrift: mind. fünf Jahre 
Vorerfahrung bei Einsatz am LSG 

keine Beamten der StA, keine 
Polizeivollzugsbeamten

keine Angestellten im öffentlichen 
Dienst, keine Beamten

keine Bediensteten der LHP

öffentliche Auslegung der 
Vorschlagslisten

- -

Vorschlagsliste: Geburts-/ 
Familien-/Vorname, Geburtstag/-
ort, Wohnanschrift, Beruf 

Vorschlagsliste:
Name, Geburtstag/-ort, Beruf 

Vorschlagsliste: 
keine inhaltlichen Vorgaben

Fester Besetzungszyklus Fester Besetzungszyklus Besetzung nach Bedarf
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Verfahren in der LHP
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• Koordinierung und Abstimmung mit dem Landessozialgericht im FB 52
• Bewerberaufruf durch LHP

Ø www.potsdam.de – zudem dauerhaftes Infoangebot s. Bürgerbeteiligung, 
Ø lokale Presse
Ø Newsletter Bürgerbeteiligung

• Erhebung der Voraussetzungen und Motivation mit speziell 
angepasstem Bewerbungsbogen

• Erstellung der Gremienvorlagen 
Ø darin enthalten: Empfehlung für Vorschläge 
Ø vollständige Bewerberlisten und Bewerbungsunterlagen zur Einsicht im 

SVV-Büro

• Beschluss durch SVV
• Weiterleitung der Vorschlagslisten und Bewerbungsunterlagen an das 

Landessozialgericht
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Verfahren in der LHP - Ausschreibung
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Verfahrensgrundsätze
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Für die Durchführung des Bewerbungsverfahrens und die 
Empfehlung an die SVV werden insbesondere folgende Grundsätze 
angewandt:

• Transparenz
• rechtskonformes Verfahren
• Datenschutz
• Bürgerbeteiligung auf Basis von Freiwilligkeit
• möglichst paritätische Besetzung insbesondere nach 

Geschlecht und Alter
• möglichst jüngere Bewerberinnen/Bewerber für das 

Sozialgericht, so dass bei entsprechendem Interesse die 
Sollvoraussetzung für einen späteren Einsatz am 
Landessozialgericht erfüllt ist
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Bewerbungsverfahren 2020 – Vorgaben des LSG
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Nachbesetzungsbedarfe

Sozialgericht Potsdam
drei ehrenamtliche 
Richterstellen vorhanden,  
davon eine unbesetzt

Landessozialgericht Berlin-
Brandenburg
zwei ehrenamtliche 
Richterstellen vorhanden – 
Amtszeit für beide abgelaufen

Hinweis LSG: Vorerfahrung am SG für Einsatz am LSG wünschenswert, 
aber nicht zwingend, § 35 Abs. 1 SGG
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Bewerbungsverfahren 2020 – Bewerberlage
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• Interesse an sozialgerichtlicher Tätigkeit vergleichsweise gering
• Einsatz auf dem Gebiet der Sozialhilfe, der Eingliederungshilfe für 

Menschen mit Behinderungen und des AsylbewerberleistungsG

Alle Bewerbungen erfüllen die gesetzlichen 
Mindestanforderungen.

Sozialgericht Potsdam
zwölf Bewerbungen für eine Stelle (acht Männer, vier Frauen)
 Empfehlung: Frau Fräder – 48 Jahre
bereits amtierend: eine Frau und ein Mann

Landessozialgericht Berlin-Brandenburg
zwei Bewerbungen für zwei Stellen (zwei Männer)
 Empfehlung: Peter Baumgart und Günter zur Nieden – beide                  
75 Jahre
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Aktuelle Lage - Handlungsbedarf
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Sozialgericht Potsdam
Die amtierenden ehrenamtlichen Richter müssen die Lücke ausfüllen.

Landessozialgericht Berlin-Brandenburg
Die bisherigen ehrenamtlichen Richter müssen ihr Amt bis zur 
Neubesetzung fortführen. Eine ehrenamtliche Richterin möchte ihr Amt 
aber gern niederlegen.

Entlastung der ehrenamtlich Tätigen dringend erforderlich.

10 von 11 in Zusammenstellung



Fachbereich 52Vorschlagslisten für das ehrenamtliche Richteramt in der Sozialgerichtsbarkeit

Vielen Dank

für die Aufmerksamkeit.
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